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9h. 5 »Paffe. $««»». >3ettnag („SHetfUrbfatn

bte bte VetrtebSlnljaber oeranlaßt haben, fich um bie

SeljrlingShaltung unb bamit um bte Aufgabe ber VerufS»
erjtehung ju tntereffieren, finb gar oerfrfjtebene: Vefchaf«
fung oon aiadfjwuchS für ben eigenen Vebarf, VetrtebS«
notroenbigfelt ber Sehrltngêhaltung, iflücfftchten auf einen
jungen Sjlenfdjen, beffett ©chidtfat einem in bie fpänbe
gebrücft würbe, aber auch ^Pflichtgefühl bem VerufSftanbe
unb ber Bugenb gegenüber, alfo ohne birefte Veran«
laffung jur Éufnahme etneê jungen VerufSbefliffenen in
bie SlrbeitSgemetnfdhaft beê VeirtebeS. ®o ober anberS
mögen bie Veweggrünbe geroefett fein.

So roenig e§ houtjutage ein ©dijlecf ifi, Kinber ju
erjie^en, fo wenig läjst ft<h bleë «on ber SebrltngSerjle»
hung fagen, jumal in einer geit, ba bie ôffentlidhfeit
btefer Stufgabe etne noch größere 3lufmerffamfett fdjjenft
unb fo mancherlei gaftoren jur ©acfje mitfprechen.
biefer Vejtehung hüben fid) bte B^ten gern alt ig ge=

änbert, nid^t allein, wa§ bas Verhalten ber öffentlich'
feit gegenüber ben fragen ber VetufSwahl betrifft. ®ie
VadhwuchSfrage ift in jebem VerufSoerbanbe au§ einem
Slfdljenbröbel jur beoorjugten Aufgabe geworben, ber fich
bie beften Kräfte mit ganjer Kraft anjunehmen beginnen.
®te ©Inftcht ift gefommen, baß bamit eine Sebehêfrage
etneê jeben VerufSfianbeS geförbert wirb, Vor 50 fahren
hot man bem SEtefftanb ber beruflichen 3luSbilbung mit
ber ©inführung ber Sehrling&prüfung ju wehren oer«
fudjt. |>eute ift man jur ©InftdEjt gefommen, baß bteS

nur halbe Slrbeit ift, bte oor ädern ju fpät etnfeßt. SJlan
muff ben Anfängen wehren unb bafür Jorgen, baß fiel)
nicht etn x=beltebiger VetrtebSlnhaber mit ber Set>rling§=
haltung abgibt, unb ebenfalls bafür forgen, bag auch
ber üftachmuchS über bie notwenbige ©ignung oerfügt,
ferner bafür forgen, baff bte Sehrbefiiffenen richtig in bie

Singer genommen werben unb baß auf blefe SBelfe bie

junge VerufSfreube nicht alletn erhalten, fonbern gemehrt
wirb; benn nur ein foltbeê SBiffen unb Körnten, baS

ftufenmäßig oom Seichten jum Schwierigen fortfchreltenb
»ermittelt wirb, ift geeignet, etn VerufSgewiffen ju pftan=
Jen unb bamit VerufSftolj unb VerufSfreube.

3Bie foil eS nun aber ohne jebe SDBeglettung einem
jeben SIRelfier mögltdh fein, biefe Aufgabe ju löfen? @8

ift fetn SJÎelfter obm Rimmel gefallen, noch weniger ein
&hrmelfter. SBoljl mag ber eine ober, anbere eine an=
geborene Sehrgabe fein eigen nennen ; boch baS finb 9lu3-
«ahmen. ®ie meiften „Sehrmeifter" wären fehr banf=
har, wenn fie Slnlettung erhtelten, wie man ben Sehr=
Hng in bie ginger nehmen muß. @8 wirb einmal etne
Beit fommen, ba fetn VetrtebSlnhaber mehr bie Slufgabe
her VerufSerjtehung in bte |jänbe nehmen barf, ohne
eine 3Reijter= unb etne Sehrmetfterprüfung abgelegt ju
haben. ®ieS fefct oorauS, baß eine Vorbereitung auf
htefe Prüfungen oorauSgegangen, etne aBegleitung ge=
geben worben ift, etne SÎRethobif beS 9lnlernoetfahrenS,
hie in oielen Verufen erft noch beS ©tubiumS bebarf.
®er „9tur ^Sraftifer" wirb mit ber Bett etnfeljen, baß
leber SBiffenSftoff, nid^t alletn berjenige ber ©chute, nach

Pfochologifchen ©efefcen oermittelt werben muß; benn
wie fidh jeher £terjüchter ftraft, wenn er baS Dbjeft
feiner Kunft falfch beljanbelt, fo geht eS genau gleich
«lit ber 3Jlenfcf)enbehanblung. @S ift fetn Sehrmeifter
«am Rimmel gefallen, fo wenig wie ein ©dhulmeifter.

®le überrafchenben ©rgebntffe, welche bie wiffsnfdhaft«
«dje gunbamentterung beS StnlernoerfahrenS im tÜiaurer=
oeruf unb in ben Verufen ber SJiafd^htenlnbuftrie gejet=

"9t haben, müffen boef) einem jeben bie 2lugen öffnen!
@8 lohnt ftch wirtfchaftlidh jebe StXlöhe, bie an

planmäßige ©Inführung in ben Veruf oerwenbet
fotïh. ®er unfähige Sehrling wirb rechtjeitig entbeeft,
her fähige erfährt etne görberung, bte ihn fehr rafdj jur
^^iftungsfähigfeit bringt, lohnt fidh alfo, hinter bte
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üermünfcljte ïh^orie ber praftifdhen VerufSbilbung ju
geljen. @8 bleibt eine große unb fchwere, etne mühfame,
aber fchtießttch bantbare Aufgabe ber Verufloerbänbe,
ben etnjelnen S'litgliebetn mit iRat unb ®at an bie fpanb
ju gehen. @8 wäre bie8 ein Kitt mehr für bie Buge'
hörigfeit jum VerufSoerbanbe.

freiwilliger Hilfsdienst
in den wassergesebädigten Gebieten der Schweiz

und Eiecbtenstein.
(Sorrefponbenj.)

®er fRhein oerijeerte befanntlich le^te? Baljr große
©ebiete Stedhtenfteiri§ unb ber ©chweij, fpejteE be8 Kan=
ton8 ©raubünben. ®er ©(haben wirb auf äJiilltonen
gefchäßt. SBie feiner 3®lt beim Vergfturj oon ©omeo
im ÜDtaggiatal, ift nun auch für bte SBaffergefchäbigten
im IRhotntal ein freiwilliger ^»ilfêbicnft organifeert rnor-
ben, um bie äßafferfchäben nach SDRögltdhfeit au§jubeffern.
3lrbeit8lofe ober fonft ^älf^bereite SRenfchen ßnben für
längere B«tt bei annehmbarer Verföftigung unb Unter«

fünft Arbeit in biefen ©ebleten. 3Bte im Üllaggiatal ift
auch hie Seitung biefer |)ilf§afiion bem bienftbereiten,
fiet8 fteunblidhen, atterbtngS fchon im oorgerüdtten Sllter
ftehenben Dberften ©erefole übertragen worben.

®te gretwiüigen erhalten einen oon Çerrn ©erefole
unterjeichneten 3lu8wetS, ber fte jum foftenlofen Vejug
eines VahnbiUetS nach hen Stationen VuchS, £aag,
@am8, ©alej ©ennwalb, ©t. 9ftargrethen, ©t. 9Rotih,
Saoanafa, $tun8 unb 3Balten8burg berechtigt, ©egen
VorweiS eines gleichen luSwetfeS wirb audh für bie

Vüdtreife foftenlofe Vahnfahrt gewährt, ©earbeitet wirb
oon Anfangs Slpril bis ©nbe ©eptember btefeS QahreS.
C>err Dberft ©erefole ftationiert in ©dhaan bei VudhS.

üerbandsweseit.
35to5eßfihretnerjneifter«!!Bet6anö, ©tuppe Dftfchwcij.

5lm 21. Slpril oerfammelten fidh hie SRobeUfihreiner«
meifter ber Dftfdhweij in 2B ein fei ben. 2Benn audß
bie Verfammlung Ieiber recht fchwadf) befudht war, fo
jeigte bodf) her Verlauf ber ©ißung tntereffante, unb für
bie jufünftige oerbanbSpolitif^e ©ntwidtlung wichtige
ERomcnte. $räftbent Votteler, ülrbon, erftattete Veridht
über bte bisherige &ätigfeit beS neugegrünbeten VerbanbeS
unb ber ©ewerbefefretär wte§ auf bie, mit ber 2luS*
funftSfteUe gemadhten ©rfahrungen ht«- 5fuS ber ïôtig«

Sir. 5 Mvstr. Wweîz. Havbw. >Z«M«K („MeisterdtM") Sb

die die Betriebsinhaber veranlaßt haben, sich um die

Lehrlingshaltung und damit um die Aufgabe der Berufs-
erztehung zu interessieren, sind gar verschiedene: Beschaf-
fung von Nachwuchs für den eigenen Bedarf, Betriebs-
Notwendigkeit der Lehrlingshaltung, Rücksichten auf einen
jungen Menschen, dessen Schicksal einem in die Hände
gedrückt wurde, aber auch Pflichtgefühl dem Berufsftande
und der Jugend gegenüber, also ohne direkte Veran-
lassung zur Aufnahme eines jungen Berufsbeflissenen in
die Arbeitsgemeinschaft des Betriebes. So oder anders
mögen die Beweggründe gewesen sein.

So wenig es heutzutage ein Schleck ist, Kinder zu
erziehen, so wenig läßt sich dies von der Lehrlingserzie-
hung sagen, zumal in einer Zeit, da die Öffentlichkeit
dieser Aufgabe eine noch größere Aufmerksamkeit schenkt
und so mancherlei Faktoren zur Sache mitsprechen. In
dieser Beziehung haben sich die Zeiten gewaltig ge-
ändert, nicht allein, was das Verhalten der Öffentlich'
keit gegenüber den Fragen der Berufswahl betrifft. Die
Nachwuchsfrage ist in jedem Berufsverbande aus einem
Aschenbrödel zur bevorzugten Aufgabe geworden, der sich
die besten Kräfte mit ganzer Kraft anzunehmen beginnen.
Die Einsicht ist gekommen, daß damit eine Lebensfrage
eines jeden Berufsstandes gefördert wird. Vor 50 Jahren
hat man dem Tiefstand der beruflichen Ausbildung mit
der Einführung der Lehrlingsprüfung zu wehren ver-
sucht. Heute ist man zur Einsicht gekommen, daß dies
nur halbe Arbeit ist, die vor allem zu spät einsetzt. Man
muß den Anfängen wehren und dafür sorgen, daß sich

nicht ein x-beliebiger Betriebsinhaber mit der Lehrlings-
Haltung abgibt, und ebenfalls dafür sorgen, daß auch
der Nachwuchs über die notwendige Eignung verfügt,
ferner dafür sorgen, daß die Lehrbefliffenen richtig in die

Finger genommen werden und daß auf diese Weise die

junge Berufsfreude nicht allein erhalten, sondern gemehrt
wird; denn nur ein solides Wissen und Können, das
stufenmäßig vom Leichten zum Schwierigen fortschreitend
vermittelt wird, ist geeignet, ein Berufsgewissen zu pflan-
M und damit Berufsstolz und Berufssreude.

Wie soll es nun aber ohne jede Wegleitung einem
jeden Meister möglich sein, diese Aufgabe zu lösen? Es
ist kein Meister vom Himmel gefallen, noch weniger ein
Lehrmeister. Wohl mag der eine oder andere eine an-
geborene Lehrgabe sein eigen nennen; doch das sind Aus-
nahmen. Die meisten „Lehrmeister" wären sehr dank-
bar, wenn sie Anleitung erhielten, wie man den Lehr-
ling in die Finger nehmen muß. Es wird einmal eine
Zeit kommen, da kein Betriebsinhaber mehr die Aufgabe
der Berufserziehung in die Hände nehmen darf, ohne
eine Meister- und eine Lehrmeisterprüfung abgelegt zu
haben. Dies setzt voraus, daß eine Vorbereitung auf
diese Prüfungen vorausgegangen, eine Wegleitung ge-
geben worden ist, eine Methodik des Anlernverfahrens,
die in vielen Berufen erst noch des Studiums bedarf.
Der „Nur Praktiker" wird mit der Zeit einsehen, daß
leder Wissensstoff, nicht allein derjenige der Schule, nach

psychologischen Gesetzen vermittelt werden muß; denn
wie sich jeder Tierzüchter straft, wenn er das Objekt
feiner Kunst falsch behandelt, so geht es genau gleich
vüt der Menschenbehandlung. Es ist kein Lehrmeister
vom Himmel gefallen, so wenig wie ein Schulmeister.

Die überraschenden Ergebnisse, welche die Wissenschaft-
^sche Fundamentterung des Anlernverfahrens im Maurer-
beruf und in den Berufen der Maschinenindustrie gezei-

"gt haben, müssen doch einem jeden die Augen öffnen!
Es lohnt sich wirtschaftlich jede Mühe, die an

^ne planmäßige Einführung in den Beruf verwendet
vurd. Der unfähige Lehrling wird rechtzeitig entdeckt,
ver fähige erfährt eine Förderung, die ihn sehr rasch zur
Leistungsfähigkeit bringt. Es lohnt sich also, hinter die

(UniverssI-lZsnäsäZe /W0, L. /U,) I
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verwünschte Theorie der praktischen Berufsbildung zu
gehen. Es bleibt eine große und schwere, eine mühsame,
aber schließlich dankbare Aufgabe der Berufsverbände,
den einzelnen Mitgliedern mit Rat und Tat an die Hand
zu gehen. Es wäre dies ein Kitt mehr für die Zuge-
Hörigkeit zum Berufsverbande.

freiwilliger MllsSienst
in Sen wassergeschäSiglen gebieten Ser 5chweix

uns Liechtenstein.
(Korrespondenz.)

Der Rhein verheerte bekanntlich letztes Jahr große
Gebiete Liechtensteins und der Schweiz, speziell des Kan-
tons Graubünden. Der Schaden wird auf Millionen
geschätzt. Wie seiner Zeit beim Bergsturz von Someo
im Maggiatal, ist nun auch für die Wassergeschädigten
im Rheintal ein freiwilliger Hilfsdienst organisiert wor-
den, um die Wasserschäden nach Möglichkeit auszubessern.
Arbeitslose oder sonst hülfsbereite Menschen finden für
längere Zeit bei annehmbarer Verköstigung und Unter-
kunft Arbeit in diesen Gebteten. Wie im Maggiatal ist
auch die Leitung dieser Hilfsaktion dem dienstbereiten,
stets freundlichen, allerdings schon im vorgerückten Alter
stehenden Obersten Ceresole übertragen worden.

Die Freiwilligen erhalten einen von Herrn Ceresole
unterzeichneten Ausweis, der sie zum kostenlosen Bezug
eines Bahnbillets nach den Stationen Buchs, Haag,
Gams, Salez Sennwald, St. Margrethen, St. Moritz,
Tavanasa, Truns und Waltensburg berechtigt. Gegen
Vorweis eines gleichen Ausweises wird auch für die

Rückreise kostenlose Bahnfahrt gewährt. Gearbeitet wird
von Anfangs April bis Ende September dieses Jahres.
Herr Oberst Ceresole stationiert in Schaan bei Buchs.

ilèkbiNUlwèM.
Modellschreinermeister-Verband, Gruppe Ostschweiz.

Am 21. April versammelten sich die Modellschretner-
meifter der Ostschweiz in Wein selben. Wenn auch
die Versammlung leider recht schwach besucht war, so
zeigte doch der Verlauf der Sitzung interessante, und für
die zukünftige verbandspolitische Entwicklung wichtige
Momente. Präsident Votteler. Arbon, erstattete Bericht
über die bisherige Tätigkeit des neugegründeten Verbandes
und der Gewerbesekretär wies auf die, mit der Aus-
kunflsstelle gemachten Erfahrungen hin. Aus der Tätig-
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